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Zusammenfassend !äße sich sagen: 
1. Nach und aufgrund dieser Entscheidungen gibr 

es eine rechtliche Handhabe, mir der lesbische, 
bi-narionale Paare Einreise und Aufenchalr der 
nichr-deutschen Parmerin durchsetzen können. 

2. Im Fall des Einreisewunsches müßte die nicht­
deursche Partnerin von Anfang an und unbeirr­
bar, die Einreise zum Zweck der Herstellung einer 
lesbischen Beziehung (sprich: ,,Lebensgemein­
schaft") beantragen - was Lesben möglicherweise 
schwerer fällt als schwulen Männern. Wenn ihr 
von Seiren der Botschaft ein Touristenvisum an­
gerragen wird, sollce sie sich hierauf nichc einlas­
sen, sondern weicer auf einem Daueraufenchalt 
aus Gründen des partnerschaftlichen Lebens­
glücks bestehen. Empfehlenswert ist es, schon bei 
der Beantragung des Visums glaubhaft zu ma­
chen, daß öffentliche Belange durch die Einreise 
nicht gefährder sind, insbesondere daß ausrei­
chender Wohnraum vorhanden und der Lebens­
unterhalt durch die (deutsche) Partnerin sicher­
gestellt ist. 

3. Der Antrag auf Erteilung einer Aufenchaltser­
laubnis kann dann darauf gestützt werden, daß 
die Beziehung bereits einige Zeit in Deutschland 
gelebr wurde - und daß sie, z.B. aus Gründen der 
wirrschaftlichen Existenzsicherung, auch nir­
gendwo anders gelebt werden kann. Die Bezie­
hung muß - schon aus Rechtsgründen - auf 
Dauer angelegt sein. Eine Art 'Unterhaltsver­
pflichtung' muß von der deutschen Parmerin 
wohl übernommen werden; eine gemeinsame 
Wohnung muß vorhanden sein, schon um die 
Dauerhaftigkeit der Beziehung (zumindest in der 
Anlage) darzucun. 

Dagmar Oberlies 
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1. Ein gewöhnlicher Aufenthalt der Kinder und 
damit eine Zuständigkeit deutscher Gerichte kann bei 
Kindesentziehung noch gegeben sein, wenn die Kinder 
sich bereits Länger als neun Monate im Ausland aufhal­
ten. Es kommt auf eine umfassende Würdigung aller 
Gesamtumstände an. 

2. Das „Stichentscheidsrecht" des Vaters nach türki­
schem Recht verstößt gegen den Gleichberechtigungs­
grundsatz und kann deshalb wegen Verstoßes gegen den 
ordre public keine Berücksichtigung finden. 
Beschluß des OLG Hamm vom 24.6.1996- 12 WF 130/96 -

Aus den Gründen: 
Die bereiligten Eheleute sind in Deutschland lebende türki­

sche Staatsangehörige. Aus der Ehe sind die im Rubrum benann­
ten Kinder hervorgegangen. ach der Trennung im Februar 1995 
wurde die elterliche Sorge für die Zeit der Trennung der Eltern 
durch Beschluß des Amtsgerichts - Familiengerichts - auf die 
Mutter übertragen. Dem Vater wurde ein Umgangsrecht einge­
räumt. Nach einem Umgang im September 1995 brachte der 
Varer die Kinder nicht mehr zur Mutter zurück. Sie halten sich 
seit geraumer Zeit bei den Eltern des Vaters in der Türkei auf. 
Dort ist ein vom Antragsgegner eingeleitetes Scheidungsverfahren 
anhängig. 

Auf Gesuch der Antragsrellerin ordnete das Familiengericht 
durch Beschluß vom 31.10.1995 an, daß der Antragsgegner die 
Kinder an die Antragstellerin herauszugeben habe. Diese Ent­
scheidung ist unangefochten geblieben. 

Mit Beschluß vom 6.2.1996 hat das Familiengericht auf 
Antrag der Antragstellerin dem Antragsgegner die Zwangshaft 
angedroht, wenn er nicht die Verpflichtung aus dem Beschluß 
vom 31.10.1995 innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung 
erfülle. 

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners. 

In der Sache ist die Beschwerde nicht begründet 
und war deshalb zurückzuweisen~ 

Das Amtsgericht hat mit Recht durch den ange­
fochtenen Beschluß dem Antragsgegner die Verhän­
gung von Zwangshaft angedroht. Rechtsgrundlage 
für die angefochtene Entscheidung ist § 33 Abs. 1, 3 
FGG. 

Das Familiengerichc hat für den Vollzug der Her­
ausgabeanordnung (§ 1632 BGB) zutreffend deut­
sches Recht angewendet (Art. 2 des Haager Überein­
kommens vom 5.10.1961 über die Zuständigkeit 
von Behörden und das anzuwendende Recht auf dem 
Gebiet des Schutzes von Minderjährigen - MSA, 
BGB! 1971 II, 217, in der Bundesrepublik in Kraft 
getreten am 17.9.1971 BGBlII,S.1150,abgedruckt 
bei Palandt, BGB, 55. Auflage, Anh. zu Art. 24 
EGBGB). Das angerufene deutsche Gericht war 
(und ist) für den Vollzug der Entscheidung vom 
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31.10.1995 internarional zusrändig. Das folge dar­
aus, daß die Kinder zur Überzeugung des Senars rrorz 
ihres rarsächlichen Aufenthalres in der TLirkei nach 
wie vor ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des 
Art. 1 MSA in Deurschland haben und sich die 
Entscheidung über den Vollzug gemäß § 33 FGG 
auch deshalb nach deutschem Reche richrer, weil eine 
deutsche Gerichrsentscheidung vollstreckt werden 
soll und aus diesem Grunde Art. 7 MSA der Anwen­
dung deutschen Rechrs nichr entgegenstehen kann 
(vgl. dazu BayObLG, Beschluß vom 18.4.1985 -
BReg. 1 Z 9/85, NJW-RR 86, 3). 

Bei der Prüfung der Frage, ob die internarionale 
Zusrändigkeit der deutschen Gerichre gegeben isr, 
komme es auf die Verhältnisse im Zeirpunkr der 
Senarsentscheidung an; unerheblich isr, ob das ange­
rufene Familiengericht einmal international zusrän­
dig war, denn der „Perperuario-fori-Grundsarz" gilr 
insoweir nichr (vgl. BGH, Beschluß v. 29.10.1980-
IV b ZB 586/80 - in NJW 1981, 520, 521; OLG 
Hamm, Beschluß vom 13.6.1989, 1 UF 117/89, 
FamRZ 1989, 1109 f.; OLG Hamm, Beschluß vom 
16.5.1991, 4 UF 8/91, NJW 1992, 636). 

Unter dem gewöhnlichen Aufenthalr im Sinne 
des MSA isr, wie der BGH in Übereinsrimmung mir 
der herrschenden Rechtsprechung und Rechrslehre 
wiederhole entschieden hat, der On oder das Land 
zu versrehen, in dem der Schwerpunkr der Bindun­
gen der berreffenden Person, ihr Daseinsmittelpunkt, 
liege. Zu fordern isr nicht nur ein Aufenthalt von 
einer Dauer, die zum Unterschied von dem einfachen 
oder schlichten Aufenthalr nichr nur gering sein darf, 
sondern auch das Vorhandensein weirerer Beziehun­
gen, insbesondere in familiärer oder beruflicher Hin­
sichr, in denen - im Vergleich zu einem sonst in 
Betrachr kommenden Aufenthalrsorc - der Schwer­
punkr der Bindungen der berreffenden Person zu 
sehen isr. Vom „Wohnsitz" unterscheider sich der 
,,gewöhnliche Aufenthalt" dadurch, daß der Wille, 
den Aufenthalrsorc zum Mittelpunkt oder Schwer­
punkt der Lebensverhältnisse zu machen, nicht erfor­
derlich ist. 

Bei Minderjährigen ist der gewöhnliche Aufent­
halt nach diesen Kriterien, bezogen auf die Person des 
Minderjährigen, selbsrändig zu ermineln (Böhmer­
Siehr, FamR II, 3. Aufl., Are. 1 MSA Rdnr. 4); er leitet 
sich nicht vom gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohn­
sitz des Sorgeberechtigten ab (BGH a.a.O.). Diese 
Grundsätze gelten auch dann, wenn die Kinder dem 
Sorgeberechtigten gegen seinen Willen enrzogen, also 
von dem anderen Elternteil gegen den Willen des 
Berechtigten an einen anderen On verbracht worden 
sind. Die Frage, ob und gegebenenfalls nach welcher 
Zeitdauer ein für das MSA maßgeblicher gewöhnli­
cher Aufenthalt des Minderjährigen dadurch begrün-
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der werden kann, daß der nicht oder nicht allein 
sorgeberechtigre Elternteil das Kind gegen den Willen 
des anderen (sorgeberechtigren) Elrernreils von sei­
nem bisherigen Aufenthalrsorc entferne und in einen 
anderen Sraar verbringt, isr in Rechrsprechung und 
Lirerarur umstrirten. Teilweise wird eine Änderung 
des gewöhnlichen Aufenthalts in solchen Fällen mit 
der Begründung abgelehnt, daß Kindesenrführung 
und Rechrsbruch nichr sankrionierc werden dürfren 
(OLG Karlsruhe, NJW 1976, 485 = FamRZ 1976, 
708 = OLGZ 1976, l; Kegel, IPR, 4. Aufl.,§ 14 V; 
Wuppermann, FamRZ 1972, 247; 1974, 416; vgl. 
auch BayObLG, FamRZ 1972, 578 (579); Jayme, JR 
1973, 180). Nach der herrschenden Meinung und 
insbesondere der Beschlußpraxis des BGH, der der 
Senat folgt, kommt jedoch auch in Entziehungsfällen 
ein Wechsel der internarionalen Zusrändigkeir gemäß 
Are. 1 MSA in Berrachr, wenn es zu einer sozialen 
Einbindung des Minderjährigen in die Lebensverhälr­
nisse am neuen Aufenthalrsorc und damir zu einer 
rarsächlichen Verlegung des Daseinsmirrelpunkrs ge­
kommen isr (vgl. BGH, Beschluß v. 29.10.1980-IV 
b ZB 586/80- in NJW 1981, 520,521; BayObLGZ 
1973, 345 (349); OLG Hamburg, FamRZ 1972, 514; 
KG, OLGZ 1976, 281 (282); OLG Srungarr, NJW 
1976, 483 (484); OLG Schleswig, SchlHA 1978, 74 
(75); Böhmer-Siehr, Are. 1 MSA Rdnrn. 8 ff; Kro­
pholler, S. 64 ff; Luther, FamRZ 1973, 408; OLG 
Düsseldorf, FamRZ 1984, 194; OLG Frankfurt, 
IPRax 1986, 384; OLG Karlsruhe, IPRspr 1986, Nr. 
83; OLG Hamm, FamRZ 1988, 1198; OLG Hamm, 
FamRZ 1989, 1110; OLG Koblenz, NJW 1989, 
2201; OLG Celle, IPRax 1989, 390 m. Anm.; Siehr, 
S. 373; Henrich, IPRax 1981, 125; Hohloch, JuS 
1981, 460). 

In Fällen der Are, daß der Minderjährige gegen 
den Willen des Sorgeberechrigren in ein anderes 
Land verbrachr worden isr, isr jedoch srers ein strenger 
Maßstab anzulegen, da der Richrer den geserzwidrig 
oder rreuwidrig hergesrellren Zu5tand grundsätzlich 
nicht sanktionieren darf (OLG Hamm, Beschluß v. 
16.5.1991, 4 UF 8/912, NJW 1992, 636, 637). 
Wenn ein Minderjähriger von einem nichr (allein) 
sorgeberechtigren Elrernreil ins Ausland verbrachr 
wird, wirke sich der entgegensrehende Wille des an­
deren (sorgeberechtigten) Elternteils regelmäßig rein 
tatsächlich dahin aus, daß der Aufenthalt des Min­
derjährigen in dem anderen Staat noch nicht von 
vornherein als auf Dauer angelegt angesehen werden 
kann und aus diesem Grunde ein Wechsel des ge­
wöhnlichen Aufenthalts jedenfalls nicht sofort ein­
trirt. Der Wille des nicht (allein) sorgeberechrigren 
Elternteils und gegebenenfalls auch derjenige des 
Minderjährigen selbsr, im neuen Aufenthaltssraar zu 
verbleiben, können diesen Aufenthalr objekriv auf 
Dauer noch nichr fesdegen, solange die Möglichkeit 
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besteht, daß der (Mic-)Sorgeberechcigte die Rückfüh­
rung des Minderjährigen durchsetzt (BGH, Beschluß 
v. 29.10.1980-Nb ZB 586/80 in NJW 1981, 520, 
521). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist 
hier die internationale Zuständigkeit deutscher Ge­
richte (noch) gegeben. 

Welcher Zeitraum vergehen muß, um trotz einer 
Verbringung der Kinder gegen den Willen des Sor­
geberechcigcen von einem Zuscändigkeicswechsel ge­
mäß Art. 1 MSA ausgehen zu können, kann nur 
aufgrund einer umfassenden Würdigung aller er­
kennbaren Gesamtumstände entschieden werden. 
Die in der Rechtsprechung häufig gebrauchte For­
mel, wonach ein Wechsel in der Regel mit Ablauf von 
sechs Monaten angenommen werden könne (OLG 
Hamm, NJW 1991, 636; OLG Scuccgarc, NJW 
1978, 1746; OLG München, FamRZ 1981, 389; 
OLG Düsseldorf, FamRZ 1984, 194), kann zur 
Überzeugung des Senats nur einen Anhaltspunkt 
bieten. Hier war zu beachten, daß der Vater die noch 
relativ kleinen, nicht schulpflichtigen Kinder aus ih­
rer vertrauten Umgebung in Essen gerissen und sie, 
ohne sich selbst dort weiter aufzuhalten, zu seinen 
Eltern in die Turkei gebracht hat. Unter diesen Um­
ständen kann, auch wenn - Näheres ist nicht bekannt 
- eine gute Beziehung der Kinder zu den Großeltern 
väterlicherseits unterstelle wird, noch nicht ange­
nommen werden, daß sie sich mit der Folge der 
Aufenthaltsneubegründung im Sinne des Are. 1 MSA 
in der Turkei objektiv integriere haben, so daß der 
entgegenstehende Wille der Mutter dem nicht 
(mehr) entgegenstünde. 

Zu Unrecht berufe sich der Antragsgegner auch 
darauf, daß zu seinen Gunsten im Hinblick auf Art. 
3 MSA das Gewaltverhältnis gemäß Are. 263 Abs. 2 
cürk. ZGB zu beachten sei, wonach bei Meinungsver­
schiedenheiten zwischen den Elcern der Vater ent­
scheidet. Ware Art. 3 MSA einschlägig, könnten die 
deutschen Gerichte nur eingreifen, wenn eine ernst­
liche Gefährdung des Minderjährigen zu besorgen 
wäre (Art. 8 MSA). Der Auffassung, daß das „Sti­
chencscheidsrechc" des Vaters zu beachten sei (so z.B. 
OLG Köln, IPRax 1989, 311; a.A. z.B. überzeugend 
OLG Koblenz, Beschluß vom 22.8.1989, 11 UF 
111/89, FamRZ 1990, 552), vermag sich der Senat 
nicht anzuschließen. Dabei kann hier dahinstehen, 
ob der Beschlußpraxis des 10. FamS. des OLG 
Hamm (Beschluß vom 7.4.1989, 10 UF 107/89, 
FamRZ 1989, 1324) gefolgt werden kann, der An­
nahme eines besonderen Gewaltverhältnisses im Sin­
ne des Are. 3 MSA stünde Are. 13 7 cürk. ZG B in der 
seit dem 12.5.1988 geltenden Fassung entgegen, wo­
nach der Richter von Amts wegen die für die Dauer 
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Anna Golubkina, Frauenkopf, 1908 

des Verfahrens notwendigen Anordnungen, auch be­
züglich der Ausübung der elterlichen Sorge, treffen 
kann. Jedenfalls ergibt sich die Unbeachclichkeic ei­
nes etwaigen Gewaltverhältnisses (unabhängig da­
von, ob das Gewaltverhältnis ohnedies nur bis zu 
einer gerichclichen Regelung besteht, vgl. dazu die 
ablehnende Anmerkung von Henrich zu OLG Köln, 
FamRZ 1991, 362) daraus, daß das Stichentscheids­
reche des Vaters eindeutig gegen den Gleichberechti­
gungsgrundsacz gemäß Are. 3 GG verstößt und das 
Gewaltverhältnis daher wegen Vetscoßes gegen den 
ordre public gemäß Are. 16 MSA, 6 EGBGB keine 
Berücksichtigung finden kann (Henrich, IPRax 
1990, 126). 

Entgegen der Auffassung des An cragsgegners setzt 
sich der Senat auch nicht in unzulässiger Weise in 
Widerspruch zu Anordnungen des Amtsgerichts (in 
der Turkei, Anm. der Red.). Ein Verfahren betreffend 
die Herausgabe des Kindes und die Durchsetzung 
dieser Anordnung ist dort nicht anhängig. Die An­
ordnung bezüglich der Regelung des Umganges der 
Mutter mit den Kindern (Ziff. 4 des Beschlusses vom 
13.2.1996) stehe der hier getroffenen und zu beurtei­
lenden Entscheidung schon deshalb nicht entgegen, 
weil es sich nur um eine einstweilige Regelung han­
dele. 

Mitgeteilt von Martina Flack, Essen 
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